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[I A-1041 Wien. Prinz-Eugen-Straße 20-22 Postfach 534 

An das 
Präsidium des Nationalrates 

Dr-Karl-Renner-Ring 3 
1010 Wien 

I hre Zeichen 

Betreff' 

Unsere Zeichen 

VA-ZB 

Entwurf eines § 122 a KFG 1967; 
Stellungnahme 

i ;.et~.~~~~~~Z:'~.~ 
Datum: 1 6. JUNI1987 

1 1. JUNI ta87 I Verteilt -- ,-- -

--- (11 ~tA, 
Telefon (0222) 653765 Datum 

Durchwahl 347 12.6. 1987 

Der Österreichische Arbeiterkammertag übersendet 25 Exemplare seiner Stel­
lungnahme zu dem im Betreff genannten Entwurf zur gefälligen Information. 

Der Präsident: 

Beilagen 

Telegramme: Arbkammer Wien· Telex 131690 

Der Kammeramtsdirektor: 
iA 
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A-l041 Wien, Pronz-Eugen-Slraßo 20-22 Poslfacti 534 

An das 
Bundesministerium für öffentliche 
Wirtschaft und Verkehr 

Radetzkystr 2 
1030 Wien 

Ihre ZOlchen 

439.627/2-IV/2/87 

Elcttelf 

VA/~lag Ru/ 

Entwurf eines § 122 a KFG 1967 

DahJm: 1 6. JUNI1987 

. 1 7. JUNI 1887 JW Vertellt ____ -_ .. ____ •. _ .. _ 

Telefon \O?n) 6S 37 6~ D~tum 

Durchwahl 347 26.5.1987 

Der Österreichische Arbeiterkanmertag begrüßt grundsätzlich den Entwurf 

des neuen § 122 a KFG, da er eine gesetzliche Grundlage für die Einführung 
einer Berufskraftfahrerausbildung darstellt. 

Zu den einzelnen Bestimmungen wird wie fOlgt Stellung genommen: 

Zu Abs 1: 

Im ersten Absatz, in dem die Voraussetzungen für die Erteilung der Bewilli­
gung für Lehrfahrtenausbildung aufgezählt werden, sollte in Ziff 2 1it c 
nur von "der theoretischen Prüfung" statt "Lenkerprüfung" gesprochen werden, 
um eine einheitliche Formulierung zu § 70 Abs 2 zu finden, der sich auf 
"die theoretische Prüfung" bezieht. 

Der zweite Satz, "§ 65 Abs 2 gilt sinngemäß", sollte nach ~1einung des Kammer­
tages gestrichen werden, da nach der bisherigen Praxis örtliche Beschränkun­
gen der Gültigkeit der Lenkerberechtigung umfangmäßig sehr unterschiedlich 
erteilt werden. Jedenfalls sollte eine klare Regelung gefunden werden, daß 
die Bezirksverwtiltungsbehörden die Lenkerberechtigungen nicht nur auf den 
Bereich der Bezirkshauptmannschaft einschränken. 
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Der zweite Halbsatz des dritten Satzes, "§ 1 02 Abs 5 gi lt si nngemäß II
, kann 

sich nach Auffassung des Kammertages nicht an den Auszubildenden richten. 
Es sollte hier lediglich festgesetzt werden, daß der Ausweis der dem Antrag­
steller auszustellen ist, bei der Lehrfahrt mitzuführen und den Organen des 
öffentlichen Sicherheitsdienstes oder der Straßenaufsicht auf Verlangen zur 
Uberprüfung auszuhändigen ist. Es kann zB nicht in die Obliegenheit des Aus­
zubildenden fallen, einen Zulassungsschein für das Kraftfahrzeug mitzuführen. 

Als 1 etzter Satz sollte folgende Ergänzung angefügt werden: "Personen, welche 
einen Antrag auf die Durchführung von Lehrfahrten gestellt haben, darf keine 
Bewi 111 gung nach § 122 ertei 1 t werden. 11 

Zu Abs 2: 

Da das Kraftfahrgesetz keinen "Lehrberechtigten" kennt, muß dieser Begriff 
näher determiniert werden. Es wird angeregt, nach den Worten lider Lehrbe­
rechtigte" den Klammerausdruck '~m Sinne BAG" einzufügen. 

Nach dem ersten Satz sollte ein Absatz gemacht werden, da der fOlgende Teil 
nicht mehr den Lehrberechtigte~sondern den Ausbildner betrifft. Diese Be­
stimmungen über den Ausbildner könnten dem Absatz 3 vorangestellt werden. 

Zu Abs 3: 

Da in diesem Paragraph von verschiedenen Bewilligungen gesprochen wird, 
müßte hier zum Ausdruck kommen, daß es sich um eine Bewilligung für den Aus­
bildner handelt. Der erste Satz dieses Absatzes sollte daher lauten: "Die 
Bewilligung für den Ausbildner ist schriftlich zu erteilen." 

Zu Abs 4: 

Der erste Satz bestimmt, daß für Lehrfahrten zunächst nur Fahrzeuge verwendet 
werden dürfen, die den Vorschriften über Schul fahrzeuge entsprechen. Das 
Wort "zunächst" ist ein unbestimmter Gesetzesbegriff und müßte daher konkreti­
siert werden. Es wird vorgeschlagen, den ersten Satz wie folgt zu ändern: 
FUr Lehrfahrten dUrfen während der Grundausbildung nur Fahrzeuge verwendet 
werden, die den Vorschriften über Schul fahrzeuge (§ 112 Abs 3) entsprechen." 
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Der Begriff "Fahrl ehrerIO müßte durch den Hi nwei sauf § 117 näher prazl­

siert werden, da auch Privatpersonen, die im Besitz einer behördlichen 
Bewilligung sind, zur Ausbildung herangezogen werden können. 

Die im Entwurf vorgesehene Bestätigung einer erfolgreichen Absolvierung der 

Grundausbildung, kann nicht in dieser Form durch den Fahrlehrer erfolgen. 

Dies würde sowohl den Bestimmungen des Kraftfahrgesetzes widersprechen, als 

auch die Gefahr mit sich bringen, daß die Ausbildung für jene Lehrlinge, 

die in eine Fahrschule gehen, aus kommerziellen Gründen übermäßig ausge­
dehnt wird. 

. I 

Da mit dieser Bestimmung nicht der Zweck verfolgt wird, daß Ubungsfahrten 
durchgeführt werden, erscheint die sinngemäße Anwendung des § 122 Abs 5 
erster und zweiter Satz nicht sinnvoll. Der letzte Satz sollte daher lau­

ten: "Während der Lehrfahrt einschließlich angeordneter Pausen sind die 

Fahrzeuge mit dem Buchstaben OlL" und der {iufschrift "Lehrfahrt " zu kenn­
zeichnen; § 122 Abs 5 erster und zweiter Satz gilt sinngemäß!' 

Zu Abs 6: 

Nach Auffassung des Kammertages so l1te das für di e Lenker'berechti gung er­

forderliche Mindestalter als Voraussetzung fUr die Ausbildung nicht vor­

verlegt werden können. Seitens des Kammertages wird daher vorgeschlagen, 

den ersten Satz des Absatzes 6 wi e fo 1 9t zu formu l-j eren: 11 Das im § 108 

Abs 2 zweiter Satz angeführte Mindestalter ist für im Absatz 1 angeführte 

Bewerber hinsichtlich der theoretischen Ausbildung das 16. Lebensjahr; 

sowohl theoretische als auch praktische Ausbildung dUrfen jedoch nicht 

vor dem Erreichen des in Abs 1 Ziff 1 und Abs 6 erster Satz vorgeschrie­

benen ~1indesta1ters erfolgen." 

In der Punktation für eine Verordnung gemäß § 122 a Abs 8 KFG müßten unter 

Punkt 1 noch folgende Voraussetzungen angeführt werden: Der Nachweis eines 

Kursbesuches über eine pädagogische Ausbildung, Uber wirtschaftliches Fahren 

und über Gefahrenlehre unter besonderer RUcksichtnahme auf Fahrdynamik und 

-physi k von SchvJerfahrzeugen. 
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